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20 Jahre Frauenstimmrecht
in der Stadt Zürich

Am 14. September 1969 wurde in der Stadt Zürich das Stimm- und Wahlrecht
auf Gemeindeebene eingeführt. Unsere Vereinigung hat durch den Tod viele Mit-
glieder verloren, die sich während Jahrzehnten für das Frauenstimmrecht einge-
setzt hatten. Wir hoffen indessen, dass sich möglichst zahlreiche ehemalige
Kämpferinnen zum Fest im Stadthaus einfinden werden, um 'aus der Schule zu
plaudern', denn in erster Linie ist es zTzr Fest!

Zürich darf sich nicht damit brü-
sten, in Sachen Frauenstimmrecht
besonders 'frühreif' gewesen zu sein:
Ausgerechnet die bedächtigen Waadt-
länder haben als erste 1959 das Frau-
enstimmrecht auf kantonaler Ebene
eingeführt; 1958 war die Gemeinde
Baselstadt vorausgegangen.

Erste eidgenössische Abstimmung
Es kann 1959 jedenfalls nicht an

fehlendem Einfallsreichtum und Ein-
satz unserer Vorgängerinnen gelegen
haben: Das Präsidium des befürworten-
den Aktionskomitees übernahm nie-
mand anders als der behebte 'Stapi',
Dr. Emil Landolt. Nach seiner Anspra-
che im Börsensaal 'demonstrierten'
rund 600 Frauen mit einem Fackel-
zug in der Innenstadt für die gerechte
Sache. Trotzdem lehnten die Zürcher
mit 63,9 % Nein-Stimmen ab.

Steter Tropfen höhlt den Stein
Selbst nach dieser Niederlage raff-

ten sich die Tapferen gleich wieder
auf: Der 1. Februar wurde zum 'Frau-
enstimmrechtstag' erklärt und jedes
Jahr mit einer grossen Veranstaltung
im Börsensaal begangen. 1962 organi-

sierten sie zu dieser 'Geburtstagsfeier'
eine Petition, die mit 31'118 Unter-
Schriften verlangte, dass die seit 8

Jahren pendente Motion endüch im
Kantonsrat behandelt werde

Im Clinch mit der 68er-Generation
Am 10. November 1968 feierte

der Frauenstimmrechtsverein Zürich
sein 75-jähriges Bestehen im Schau-
spielhaus. Der Anlass wurde von jun-
gen Frauen und Männern gestört, die
in den Niederlagen keinen Grund zum
Jubel finden konnten. Andrée Valen-
tin stürmte während der Festansprache
die Bühne und verlangte eine Diskus-
sion Eine Augenzeugin anerkennt
noch heute, wie geschickt damals die
jetzige Nationalrätin L. Uchtenhagen
das Gespräch mit den Jungen suchte,
während die Festgemeinde in Rieh-
tung Speisesaal verschwand. Am Frau-
enstimmrechtstag 1969 kam es erneut
zu Auseinandersetzungen mit den jun-
gen Frauen.

Und sie bewegt sich doch
Auf Anregung des Landesrings der

Unabhängigen reichte der Stadtrat am
25. Mai 1967 eine Initiative für das
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Frauenstimmrecht in den Gemeinden
ein. Nun gelang der Durchbruch: In-
nerhalb von 9 Monaten waren 90 %

der Zürcherinnen auf Gemeindeebene
stimmberechtigt. — Am 2. November
1969 durften die in der Stadt Zürich
lebenden Schweizerinnen erstmals an
die Urnen. Die wichtigste Vorlage war
die Teilnahme der Stadt Zürich an der
Winterolympiade 1976. — In kantona-
len Angelegenheiten und obligatorisch
für alle Gemeinden wurde das Frauen-
Stimmrecht mit 67 % Ja-Stimmen am
15. November 1970 angenommen.
Soweit ein paar Zahlen im Überblick.

Erinnerungen
Frau Ida Tschantré, seit 1962 Mit-

glied unseres Vorstandes und von
1966 bis 1968 Vizepräsidentin, war so
hebenswürdig, für uns in ihren Erinne-
rungen zu kramen. Aus ihren Erzäh-
lungen greifen wir jene Aspekte her-
aus, die sich vor allem um praktische
Dinge drehen, denn diese werden in
der 'offiziösen' Geschichtsschreibung
nur zu gerne vernachlässigt.

Wie kommt Frau zu Geld?
Gewiss war es damals noch nicht

ganz so schhmm wie heute, doch auch
in jener Zeit waren politische Kämpfe
nicht gratis. Der Stimmrechtsverein
beschaffte sich die Mittel mit Bazaren,
die auf dem Werdmühleplatz abgehal-
ten wurden. Da verkauften sie Weih-
nachtsschmuck, die Hauswirtschafts-
lehreiin, Fräulein Saxer, half mit Tips
fürs Guetzlibacken, einmal stellten die
Frauen sogar Osterhasen her. Die
Misere hatte erst ein Ende, als dem
Verein aus einer Erbschaft 70'000
Franken zuflössen.

Referentinnen/Schulung
Noch heute ist Frau Tschantré

vom intellektuellen Niveau ihrer Mit-
kämpferinnen beeindruckt: 'Ohne so
bedeutende Frauen siegt man nicht.'
An der ersten Veranstaltung, an der
sie als Gast teilnahm, war sie selbst
höchst überrascht, 'wie hübsch' die
Frauen waren. Offenbar hatte die geg-
nerische Propaganda ganze Arbeit ge-
leistet Doch seien die Stimmrecht-
lerinnen 'Frauen gewesen, die sich für
etwas einsetzten und wussten, warum
sie im Leben standen'. — Für hitzige
Debatten wurden die Frauen anhand
eines Büchleins geschult, und bei
kontradiktorischen Veranstaltungen,
z.B. auf dem Land, verteilten sie sich
strategisch geschickt im Publikum.

Plakataushang
Zu Frau Tschantrés persönlichen

Aufgaben gehörte es, an einschlägigen
Orten, z.B. in Geschäften, Plakate für
den Aushang zu verteilen. Man habe
schon gewusst, wo man damit vorspre-
chen dürfe, das sei oft von Angesteil-
ten der Firma vorbereitet worden, und
so seien ihr unangenehme Erlebnisse
erspart gebheben.

Enormer Einsatz
Für uns Heutige ist es nur noch

schwer nachvollziehbar, was die
Stimmrechtsfrauen alles ehrenamtlich
geleistet haben. Ganz nebenbei lässt
Frau Tschantré die Bemerkung fallen,
66 bis 68 seien die Jahre gewesen, in
denen sie am meisten gearbeitet habe,
noch mehr als vorher im Geschäft.
Ihr und allen ihren Mitstreiterinnen sei

an dieser Stehe von der jüngeren Gene-
ration ganz herzhch gedankt.
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